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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2022/NK/045
öffentlich
18.08.2022
Herr R. Jennerjahn
Herr R. Jennerjahn

Beschluss über die Billigung und Öffentlichkeitsbeteiligung des Entwurfes der 
1. Änderung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 9 "Wohnbebauung 
Warsow Nr. 1" der Peenestadt Neukalen

Behandlung Termin Beratungsfolge

Nichtöffentlich 01.09.2022 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt 
Neukalen

Öffentlich 15.09.2022 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Der vorliegende Entwurf der Textsatzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 09 
„Wohnbebauung Warsow Nr. 1“ der  Peenestadt Neukalen einschließlich der Begründung 
wird gebilligt. 

Es wird beschlossen den Entwurf des Bebauungsplanes während der Dienst- und 
Öffnungszeiten im Rathaus der Stadt Malchin öffentlich auszulegen sowie die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zu beteiligen. Außerdem sind die Nachbargemeinden zu beteiligen.

Der Beschluss über die Öffentlichkeitsbeteiligung ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. Außerdem sind gemäß § 4 a Abs. 4 BauGB der Inhalt der
ortsüblichen Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen
zusätzlich in das Internet (www.malchin.de) einzustellen.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 KV M-V
§§ 2-4 BauGB

Die Bauherrengemeinschaft Böhme (Vorhabenträger) möchte das Gundstück mit einem 
Naturstammhaus bebauen. Das Vorhaben widerspricht den Festsetzungen des rechts-
kräftigen B-Planes Nr.09. Um eine Bebauung nach den Vorstellungen der Bauherren zu 
ermöglichen, bedarf es einer Änderung des B-Planes Nr. 09. 

Das Bauleitplanverfahren wurde mit Aufstellungsbeschluss der Stadtvertretung Neukalen 
vom 28.07.2022 eingeleitet.

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Stadt Neukalen entstehen keine Kosten. 
Der Vorhabenträger übernimmt alle Kosten für das Bauleitplanverfahren und die 
Durchführung des Vorhabens. Zwischen der Stadt Neukalen und dem Vorhabenträger wird 
ein entsprechender städtebaulicher Vertrag abgeschlossen.

Anlagen:
Entwurf Satzung
Begründung 
Ursprungs-B-Plan
Aktueller Flurkartenauszug
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Peenestadt Neukalen 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

„SATZUNG ÜBER DIE 1. ÄNDERUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES NR. 09 

„WOHNBEBAUUNG WARSOW Nr. 1" DER 
PEENESTADT NEUKALEN 

Anlage zur Satzung: 
Begründung 
Übersichtsplan mit 
Geltungsbereich 

Phase:  
Entwurf 
18.08.2022 



Satzung der Peenestadt Neukalen über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 09 
„Wohnbebauung Warsow Nr. 1" der Peenestadt Neukalen (Text-Bebauungsplan) 

Gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 13 BauGB in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353) wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 

2022 folgende Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Wohnbebauung 

Warsow 1" der Peenestadt Neukalen erlassen. 

§1 

Örtlicher Geltungsbereich 

(1) Der Geltungsbereich für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 09 „Wohnbebauung 

Warsow Nr. 1" der Peenestadt Neukalen umfasst die Flurstücke 2/6, 2/7 teilweise, 68/19 

und 68/20 in der Flur 1 der Gemarkung Warsow. Das Plangebiet wird im Westen von 

vorhandenen Wohbebauungen begrenzt; östlich an das Plangebiet grenzen einzelne Höfe 

Im Süden verläuft die Dorfstraße, dahinter liegen Ackerflächen. Die nördlich zum 

Plangebiet liegende Flächen (Flurstück 2/1) umfassen Garten- und Grünlandflächen. 

(2) Der Geltungsbereich umfasst den gesamten Geltungsbereich des rechtskräftigen 

Bebauungsplanes Nr. 09 1 und ist im anliegenden Lageplan, der Bestandteil der 1. 

Änderung ist, dargestellt. 

§2 

Inhalt der Änderung 

(1) Die in der rechtskräftigen Satzung des Bebauungsplanes Nr. 09 „Wohnbebauung Warsow Nr. 1" im 

Teil B der Textlichen Festsetzungen (Örtliche Bauvorschriften) zur Gestaltung der Hauptfassade 

getroffene Festsetzung: 

1. Fassade Hauptgebäude 

1.1 Die Außenwände der Gebäude sind unter Verwendung von roten, gelben oder rot-

 

braunen unglasierten Ziegel-, Sicht- oder Verblendmauerwerk zu errichten 

1.2 Zulässig sind Fassaden in glatten oder feinstrukturierten Putz, eingefärbt oder farbig 

überstrichen 

wird um den Punkt 

1.3 Zulässig sind Fassaden mit Holzverkleidung bzw. Naturstammfassade 

erweitert. 
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Verfahrensvermerke 

Aufgestellt auf Grund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen 
vorn 28.07.2022. 
Die Durchführung des Planverfahrens erfolgt gern. § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren. 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im 
"Malchiner Generalanzeiger" am ... erfolgt. 

Von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, 
von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird gern. § 13 
Abs. 3 BauGB abgesehen. 

Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist gern. § 1 Abs. 4 
BauGB mit Schreiben vom ... beteiligt worden. 

Die Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen hat am ... den Entwurf der 
Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 09 „Wohnbebauung 
Warsow Nr. 1" mit Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt. 

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit 
Schreiben vom ... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

Der Entwurf der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 09 
„Wohnbebauung Warsow Nr. 1" sowie der Begründung haben in der Zeit vom ... bis zum ... 
während folgender Zeiten ... nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist 
von jedermann schriftlich oder zu Protokoll geltend gemacht werden können, am 03.06.2017 
im "Malchiner Generalanzeiger" ortsüblich bekannt gemacht worden. Während der Auslegung 
bestand die Gelegenheit zur Erörterung der Planung. Dabei ist auch mitgeteilt worden, dass 
das Planverfahren nach § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt wird und von 
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB 
abgesehen wird. 

Neukalen, den Siegel gez. Zoschke 
Stellv.Bürgermeister 

Die Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen hat die vorgebrachten Anregungen der 
Bürger sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
am ...geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
wurde am ... von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde mit 
Beschluss der Stadtvertretung vom ... gebilligt. 

Neukalen, den Siegel gez. Zoschke 
Stellv.Bürgermeister 
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Die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 09 „Wohnbebauung Warsow Nr. 
1" wird hiermit ausgefertigt. 

Neukalen, den Siegel gez. Zoschke 
Stellv. Bürgermeister 

Die Bekanntmachung des Beschlusses über die Satzung der 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 09 „Wohnbebauung Warsow Nr. 1" der Peenestadt Neukalen sowie die Stelle, 
bei der die Satzung auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ortsüblich im 
"Malchiner Generalanzeiger" bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214 und 215 BauGB) sowie auf Fälligkeit 
und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf 
Rechtswirkungen des § 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern wurde ebenfalls 
hingewiesen. Die Satzung ist mit Ablauf des Bekanntmachungstages ( ) in Kraft 
getreten. 

Neukalen ‚den Siegel gez. Zoschke 
Stellv. Bürgermeister 
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Peenestadt 
Neukalen  

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
 

                                              

 

 

SATZUNG ÜBER DIE 1. ÄNDERUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES  NR. 9 „WOHNBEBAUUNG 
WARSOW Nr. 1 “ DER PEENESTADT NEUKALEN 

 
 

Begründung zur Satzung 
 

gem. §2a und §9 Abs. 8 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

20.Juli 2022 (BGBl. I, S. 1353) 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
1. Anlass und Ziel der Änderung 

2.   Geltungsbereich 

3.  Verfahrensart 

4.   Inhalt und Festsetzungen 

 

Anlagen: rechtskräftiger Bebauungsplan, Flurkartenauszug 

 

Aufgestellt durch Dipl.-Ing. Monique Krüger 
Ringstraße 1 
17154 Neukalen 
T + 49 172 2435164  
E-Mail: krueger@stadt-neukalen.de 
 
Phase: Entwurf 
Neukalen, den 18.08.2022 
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1. Anlass und Ziel der Änderung  

Für den Bereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung existiert ein rechtsgültiger Bebauungs-

plan Nr. 09 „Wohnbebauung Warsow Nr. 1“ in seiner ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 2020.                                                                                                                                                                                 

Der Ursprungsplan ist am 20.12.2020 in Kraft getreten. Er beinhaltet zeichnerische und textliche 

Festsetzungen, die den Rahmen für eine mögliche Wohnbebauung definieren.                                                  

Das Grundstück ist derzeit nicht erschlossen. Die notwendigen Medien (Trinkwasser, Schmutzwasser, 

Strom) liegen in der angrenzenden Dorfstraße an. Das im Plangebiet anfallende unbelastete 

Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück aufzufangen und zu verwerten bzw. zu versickern.                                                           

Um eine Bebauung im Plangebiet nach den Vorstellungen der Bauherren zu ermöglichen, bedarf es 

einer Überprüfung und Anpassung der planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen 

Festsetzungen.                                                                                                                                                     

 

In der Architektur wie auch im Allgemeinen in der Gesellschaft verändern sich Leitbilder und 

Vorstellungen im Laufe der Zeit. Auch die ökologische nachhaltige Entwicklung zum verstärkt 

energiebewussten, kosten- und flächensparenden Bauen beeinflusst die Umsetzung von 

Bebauungsplänen. Es handelt sich hier um einen qualifizierten Bebauungsplan, der im Auftrag eines 

privaten Vorhabenträgers aufgestellt wurde.  Der Vorhabenträger des B-Planes ist nicht identisch mit 

der Bauherrengemeinschaft, die zeitlich später, erst nach Bekanntmachung des 

Satzungsbeschlusses, das Grundstück erworben hat.  

Der rechtswirksame Bebauungsplan schreibt vor, dass ein Bauvorhaben im Geltungsbereich des  

Bebauungsplanes dann zulässig ist, wenn es den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht.  

In dem Ursprungsplan wurden aus städtebaulichen Gründen im Teil B II „Örtliche Bauvorschriften“ 

unter Punkt 1.2 Festsetzungen getroffen, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nur 

Fassaden in glatten oder feinstrukturierten Putz, eingefärbt oder farbig überstrichen, zulässig sind. Der 

geplante Bau eines Naturstammhauses einer Bauherrengemeinschaft steht im Widerspruch zu den 

textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes. 

 

Auf Grund der konkreten Anfrage der Bauherrengemeinschaft zur Errichtung eines 

Naturstammhauses soll die ursprüngliche textliche Festsetzung Nr. 1. „Fassade Hauptgebäude“ im 

Teil B Örtliche Bauvorschriften um den Punkt 1.3 „Gestaltung der Gebäudefassade mit 

Holzverkleidung bzw. Naturstammfassade“ erweitertt werden.  

Nr. 1 „Fassade Hauptgebäude“ 3 (1) im Teil B für den Teilbereich WB 1 aufgehoben werden. Damit 

sollen nunmehr im gesamten Teilbereich WB 1 reine Wohngebäude zulässig sein.  
 

 

2. Geltungsbereich  

Der Geltungsbereich der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung 

Warsow, Flur 1, die Flurstücke 2/6, 2/7 teilweise, 68/19 und 68/20. Der Geltungsbereich umfasst somit 

den gesamten räumlichen Geltungsbereich des rechtswirksamen Bebauungsplanes Nr. 09  

„Wohnbebauung Warsow Nr. 1“ .     
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3. Verfahrensart 

Die 1. Änderung der Satzung über den B-Plan Nr. 09 „Wohnbebauung Warsow Nr. 1“ der Peenestadt 

Neukalen soll als Textsatzung erfolgen und im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

durchgeführt werden. Danach kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 

BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Im vereinfachten Verfahren kann  außerdem von 

der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB und von der 

Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 

abgesehen werden.   

 

Rechtsgrundlage für die 1. Änderung ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 20.Juli 2022 (BGBl. I, S. 1353). 

 

Mit dem Aufstellungsbeschluss vom 28.07.202022 hat die Stadtvertretung Neukalen beschlossen, 

dass der Bebauungsplan Nr.09 “Wohnbebauung Warsow Nr. 1“ in einem 1 .Änderungsverfahren  

geändert werden soll.             

 

Die geplante Änderung ist bezüglich Inhalt und Umfang gering, Grundzüge der Planung sind nicht 

betroffen. Durch die 1. Änderung wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet 

und es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in §1 Abs.6 Nr.7 Buchstabe b 

BauGB genannten Schutzgüter (Natura 2000-Gebiete).  

Gemäß § 13 Abs. 1 BauGB kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden. 

4. Inhalt und Festsetzungen  

Die in der rechtskräftigen Satzung des Bebauungsplanes Nr. 09 „Wohnbebauung Warsow 

Nr. 1“ im Teil B der Textlichen Festsetzungen (Örtliche Bauvorschriften) zur Gestaltung der 

Hauptfassade getroffene Festsetzung:      

1. Fassade Hauptgebäude 

1.1 Die Außenwände der Gebäude sind unter Verwendung von roten, gelben oder rot- 

      braunen unglasierten Ziegel-, Sicht- oder Verblendmauerwerk zu errichten 

1.2 Zulässig sind Fassaden in glatten oder feinstrukturierten Putz, eingefärbt oder farbig  

      überstrichen  

wird um den Punkt  

 

1.3  Zulässig sind Fassaden mit Holzverkleidung bzw. Naturstammfassade  

 

erweitert.                                                                                    
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Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 09 “Wohnbebauung Warsow Nr. 1” werden die in der 

Planzeichnung getroffene Festsetzungen nicht geändert. 
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Peenestadt Neukalen 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Geltungsbereich der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 
„ Wohnbebauung Warsow Nr. 1" der Peenestadt Neukalen 

Maßstab: ca. 1: 1000 
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